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1. Änderung des Entgelttarifs zu § 5 der
Entgeltordnung zur Festsetzung der privatrechtlichen Entgelte für die Nutzung am Eigentum von Straßengrundstücken  

[§ 23 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)] – Entgeltordnung zur Regelung von Nut-
zungen am Eigentum von Straßengrundstücken durch Gestattungsverträge gem. 

§ 23 StrWG NRW vom 13.12.2013
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.08.2015 

Der Rat der Stadt Moers hat am 24.06.2015 folgende Änderung des Entgelttarifs zu § 5 der Entgeltordnung zur Festsetzung 
der privatrechtlichen Entgelte für die Nutzung am Eigentum von Straßengrundstücken [§ 23 Straßen- und Wegegesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)] – Entgeltordnung zur Regelung von Nutzungen am Eigentum von Straßen-
grundstücken durch Gestattungsverträge gem. § 23 StrWG NRW vom 13.12.2013 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.12.2013 beschlossen: 

"Der aktuelle Entgelttarif Nr. 4 zu § 5 des Entgelttarifs zur Entgeltordnung entfällt und wird durch die neuen Regelungen 
Nr. 4 und Nr. 4a ersetzt: 

Jahresentgelt einmalig 

4. Wärmedämmfassaden, die den entgeltfrei entgeltfrei 
Förderrichtlinien der KFW entsprechen
bis max. 25 cm Stärke bei verbleibender
Mindestgehwegbreite von 1,50 m bzw.
Maße nach RASt und Einzelfallprüfung
(Gehweg <1,50m)

4 a. Wärmedämmfassaden, die nicht den 190,-- € je 
Förderrichtlinien der KFW entsprechen angefangen 
bis max. 25 cm Stärke bei verbleibender m² genutzten 
Mindestgehwegbreite von 1,50 m bzw. Straßenraum 
Maße nach RASt und Einzelfallprüfung"

Bekanntmachungsanordnung 

Die vom Rat der Stadt Moers am 24.06.2015 beschlossene 1. Änderung des Entgelttarifs zur Entgeltordnung der Stadt Mo-
ers wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW - in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV.NRW.S. 
208) hingewiesen: 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Best-
immungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Moers, den 13.08.2015 
 
Der Bürgermeister 
Fleischhauer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Moers 
 

3. Vereinfachte Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 400 der Stadt Moers,  
Gemeinschaftsprojekt  Grafschafter Gewerbepark Genend gemäß § 2 BauGB i.V. m. § 13 BauGB 

 
Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB mit öffentlicher Darlegung und Erörterung 
der allgemeinen Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung 
 
Der Fachbereich Stadtentwicklung und Umweltplanung führt zur 3. vereinfachten Änderung und Erweiterung des  Bebau-
ungsplans Nr. 400, Gemeinschaftsprojekt Grafschafter Gewerbepark Genend der Stadt Moers eine frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB durch. Die öffentliche Unterrichtung und Erörterung findet für 3 Wochen in der Zeit 
vom 

31. August bis einschließlich 18.September 2015 

im Fachbereich Stadtentwicklung und Umweltplanung der Stadt Moers, Neues Rathaus, Zimmer 2.023, Rathausplatz 1, 
47441 Moers während der Dienststunden, und zwar 

montags donnerstags 8.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr 
freitags 8.00 - 12.00 Uhr 

statt. Es besteht die Gelegenheit den Entwurf der 3. vereinfachten Änderung und Erweiterung des  Bebauungsplans Nr. 400, 
Gemeinschaftsprojekt Grafschafter Gewerbepark Genend mit fachkundigen Vertretern des Fachbereiches allgemeine Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu erörtern. Äußerungen sind bis zum Ende der Beteili-
gungsfrist schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben. 
 

Hinweise: 

Das Rathaus der Stadt Moers ist am 07.09.2015 (Kirmesmontag) ab 13.00 Uhr geschlossen. 

Gemäß § 13 (3) BauGB wird von einer Umweltprüfung abgesehen. 

Informationen zu den Planungen werden ergänzend während der öffentlichen Auslegung auch im Internet unter 
www.moers.de/buergerbeteiligung zur Verfügung gestellt. 

 
Räumlicher Geltungsbereich: 
 
Die genaue Geltungsbereichsgrenze geht aus dem nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitt hervor. 
 
 

http://www.moers.de/buergerbeteiligung
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Moers, den 13.08.2015 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Kamp 
Technischer Beigeordneter 
 
 
 
 
 



 
 - 157 - 
 

 

Amtsblatt der Stadt Moers – Nr. 13 – 20.08.2015 
 

 

Bekanntmachung 
 
 
In der Stadt Moers ist der folgende Schiedsamtsbezirk für die Wahlzeit 
vom 01.12.2015 – 30.11.2020 zu besetzen: 
 
Bezirk 3 – Meerbeck, Baerler Busch – 
 
 
Die Schiedsperson, die vom Rat der Stadt Moers für fünf Jahre gewählt wird, muss ihren Wohnsitz in dem entsprechenden 
Schiedsamtsbezirk haben. Sie sollte zwischen 30 und 70 Jahre alt und ihrer Persönlichkeit nach zur Streitschlichtung be-
sonders befähigt sein. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Bürgerinnen und Bürger, die Interesse an der Ausübung des Amtes einer Schiedsperson haben, können sich bis zum 
15.09.2015 schriftlich unter Angabe von Name, Anschrift, Geburtsdatum und Beruf bei der 
 
Stadt Moers 
-Fachdienst Ordnung- 
47439 Moers 
 
bewerben. 
 
 
Moers, den 27.07.2015 
Rötters 
Erster Beigeordneter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Moers 
Fluchtlinienpläne der Stadt Moers 

 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 

 
I.  Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt der Stadt Moers hat in seiner Sitzung am 30.04.2015 für 

die Fluchtlinienpläne Nrn. 2a, 12, 35, 210, 226, 253, 254, 257a, 285, 286, 315, 438, 446, 447, 473, 494, 510, 516 
und 518 jeweils beschlossen:  

• gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit § 1 (8) BauGB die Aufstellung zur Aufhebung, 

• gemäß § 3 (1) Nr. 1 BauGB auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zu verzichten,  

• gemäß § 3 (2) BauGB den aufzuhebenden Fluchtlinienplan mit Begründung auf die Dauer eines Monats öffentlich 
auszulegen.  

 
Die jeweiligen Aufhebungsbereiche sind aus den nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitten ersichtlich.  
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1. Fluchtlinienplan Nr. 2a, Sandforter Straße, Am Schür-

mannshütt, Am Jostenhof, Schroersbendweg (Am Jos-
tenhof) in Moers-Hülsdonk vom 18.04.1923 
 
Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Hülsdonk, Flur 2 

 

 
 
2. Fluchtlinienplan Nr. 12, Rieserstraße (Rieserstra-

ße/Hubertusstraße/Walpurgisstraße/Arnulfstraße) in Mo-
ers-Hülsdonk vom 23.02.1907, 05.06.1916, 14.03.1922 
und 19.10.1951 
 
Räumlicher Geltungsbereich 

in den Gemarkungen Moers, Flur 13, Hülsdonk, 
Flur 2 

 

 
 
 
 

 
 

3. Fluchtlinienplan Nr. 35, Cloudtstraße/ Feldstraße/ 
Fuldastraße/ Gellertstraße/ Greefstraße/ Julius-
Genner-Straße/ Rheinberger Straße/ Seminarstraße/ 
Wilhelm-Schroeder-Straße/ Landwehrstraße/ Ostring 
in Moers-Stadtmitte vom 16.07.1899, 05.07.1912, 
14.10.1930, 28.06.1934, 29.07.1934 und 12.06.1956 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

Gemarkung Moers, Flure 2, 3 und 7 

 

 
 

4. Fluchtlinienplan Nr. 210, Rheinberger Straße/Am 
Fünderich/Hoffnungsstraße in Moers vom 13.04.1910 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flure 1, 2, 3, 4 und 6 
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5.  Fluchtlinienplan Nr. 226, Repelener Straße in Moers-
Stadtmitte vom 15.03.1909 und 15.03.1913 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in den Gemarkungen Moers, Flure 1, 3 und 4, Hüls-
donk, Flur 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.  Fluchtlinienplan Nr. 253, Krefelder Straße in Moers-
Stadtmitte vom 12.09.2014 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flure 4, 5 und 13 
 

 

7.  Fluchtlinienplan Nr. 254, Krefelder Straße in Moers 
vom 30.11.2014 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in den Gemarkungen Moers, Flur 13, Hülsdonk, Flur 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Fluchtlinienplan Nr. 257a, Beethovenstraße (Diester-
wegstraße) in Moers-Stadtmitte vom 20.05.1911 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flure 2 
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9.  Fluchtlinienplan Nr. 285, Glücksburger Stra-
ße/Kirschenallee/Trajanstraße/Werrastraße in Moers-
Meerbeck vom 11.05.1908 und 12.12.1929 

  

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Hochstraß, Flur 2 
 

 
 
 
 
 
 

10.  Fluchtlinienplan Nr. 286, Bornheimer Stra-
ße/Westerbruchstraße (Westerbruchstraße) in Moers-
Meerbeck vom 29.12.1908 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Hochstraß, Flur 3  
 

 

11.  Fluchtlinienplan Nr. 315, Alsenstraße/ Donaustraße/ 
Eupener Straße/ Lippestraße/ Malmedeyer Straße/ 
Marienburger Straße/ Ruhrstraße in Moers-Meerbeck 
vom 08.03.1905 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Hochstraß, Flur 1 
 

 
 
 
 

12.  Fluchtlinienplan Nr. 438, Kirschenallee/ Königsberger 
Straße/ Lotharstraße in Moers-Meerbeck vom 
06.01.1934 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in den Gemarkungen Hochstraß, Flur 1, Moers, Flur 8 
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13.  Fluchtlinienplan Nr. 446, Feldstraße/ Gabelsberger-
straße/ Greefstraße/ Hopfenstraße/ Landwehrstraße/ 
Rheinberger Straße/ Schillerstraße/ Uerdinger Straße 
in Moers-Stadtmitte vom 28.07.1934 und 11.01.1935 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flure 3 und 7 
 

 
 
 
 

14.  Fluchtlinienplan Nr. 447, Wilhelm-Schröder-Straße 
(Wilhelm-Schröder-Straße/ Landwehrstraße) in Mo-
ers-Stadtmitte vom 26.06.1950 

 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flur 7 
 

 

15.  Fluchtlinienplan Nr. 473, Bahnenstraße (Taubenstra-
ße/Hattropstraße/Bahnenstraße) in Moers-Meerbeck 
vom 28.03.1938 

 

Räumlicher Geltungsbereich 

in den Gemarkungen Hochstraß, Flur 3, 
Repelen, Flure 18 und 20 
 

 
 
 
 

16.  Fluchtlinienplan Nr. 494, Brunostraße/Klever Straße 
(Klever Straße/Greefstraße) in Moers vom 14.05.1952 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flure 1, 2, 7 und 8 
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17. Fluchtlinienplan Nr. 510, Adlerstraße/ Drossel-
weg/Eulenweg/Finkenweg/Lerchenstraße/ Meisen-
weg/Starenweg/ Walpurgisstraße in Moers-Hülsdonk
vom 10.03.1955

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flur 13 

18. Fluchtlinienplan Nr. 516, Am Fonderschen/ Am Heck-
mannshof/ Geldernsche Straße/ Im Schroersfeld/
Weidenstraße (Am Heckmannshof/ Im Schroersfeld/
Hasenweg) in Moers-Hülsdonk vom 27.01.1956

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Hülsdonk, Flur 3 

19. Fluchtlinienplan Nr. 518, Krefelder Straße in Moers
vom 19.03.1956

Räumlicher Geltungsbereich 

in der Gemarkung Moers, Flur 13 
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Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 

II. Die unter Punkt. I, 1 – 19 aufgeführten Fluchtlinienpläne mit Begründung liegen in der Zeit vom

31.08. bis einschließlich 30.09.2015 

im Fachbereich Stadtentwicklung und Umweltplanung der Stadt Moers, Rathaus Moers, Verwaltungsgebäude „Al-
tes Rathaus“, Rathausplatz 1, Zimmer 2.025, während der Dienststunden, und zwar 

montags bis mittwochs   8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr 
donnerstags   8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.00 Uhr 
freitags   8.00 - 12.00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Umweltbezogene Informationen gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB sind nicht 
verfügbar.  

Hinweise: 
Das Rathaus der Stadt Moers ist am 07.09.2015 (Kirmesmontag) ab 13.00 Uhr geschlossen. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht sowie fachli-
che Auskünfte erteilt werden. 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben werden, kön-
nen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan gemäß § 4a (6) BauGB unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt 
Moers deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungs-
planes nicht von Bedeutung ist. 

Bei Aufstellung eines Bebauungsplanes ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, wenn mit ihm 
nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

Informationen zu den Planungen werden ergänzend während der öffentlichen Auslegung auch im Internet unter 
www.moers.de/buergerbeteiligung zur Verfügung gestellt. 

Moers, den 12.08.2015 

Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Kamp 
Technischer Beigeordneter 

http://www.moers.de/buergerbeteiligung
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 Wohnungsbau Stadt Moers GmbH 

B e k a n n t m a c h u n g

Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH hat am 27.07.2015 folgenden Beschluss gefasst: 

1. Der Jahresabschluss der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH zum 31.12.2014 wird mit einer Bilanzsumme von
112.050.532,81 € festgestellt.

Im Jahresabschluss 2014 beträgt:

der Jahresüberschuss 282.971,93 € 

Der Bilanzgewinn von 1.504.587,60 € 
wird wie folgt verwendet:

Vom Bilanzgewinn 2014 von 1.504.587,60 € 
wird eine Dividende von 8 % auf das
Stammkapital von 3.831.000,00 € = 306.480,00 € 
zzgl. einer Dividende von 50.000 € netto = brutto 59.400,06 € 

Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von 1.138.707,54 € 

2. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.

Die Märkische Revision GmbH, Essen, hat am 06.05.2015 der Gesellschaft zum Jahresabschluss 2014 den als Anlage beige-
fügten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

Bestätigungsvermerk 

Wir haben der Gesellschaft zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt: 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung
der Buchführung und den Lagebericht der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. De-
zember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
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gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung ei-
ne hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den ge-
setzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“  
 
Essen, 06. Mai 2015 
 
 
             MÄRKISCHE REVISION GMBH 
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 
 
Karl-Heinz Berten       Dirk Herrmann 
Wirtschaftsprüfer       Wirtschaftsprüfer 
 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 20. August – 03. September 2015 in der Geschäftsstelle der 
Wohnungsbau Stadt Moers GmbH, Landwehrstraße 6, 47441 Moers, zwischen 08.00 - 13.00 Uhr, aus. 
 
 
Moers, den 30.07.2015 
 
Roland Rösch   Rainer Staats 
Geschäftsführer   Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
KRAFTLOSERKLÄRUNG eines Sparkassenbuches 

 
Das von der Sparkasse am Niederrhein ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3591927144 wird gemäß AVV zum SpkG NW Ab-
schnitt 6 Ziffer 6.1 mit dem heutigen Tag für kraftlos erklärt, nachdem Rechte Dritter auf die Urkunde des am 31.03.2015 
 
erfolgten Aufgebotes nicht angemeldet wurden  
 
Moers, den 07.08.2015 
 
Sparkasse am Niederrhein 
Der Vorstand 
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KRAFTLOSERKLÄRUNG von Sparkassenbüchern 
 

Die von der Sparkasse am Niederrhein, ausgestellten Sparkassenbücher Nr. 3592652899 + 3592649440 werden gemäß 
AVV zum SpkG NW Abschnitt 6 Ziffer 6.1 mit dem heutigen Tag für kraftlos erklärt, nachdem Rechte Dritter auf die Urkun-
den des am 01.04.2015 erfolgten Aufgebotes nichtangemeldet wurden. 
 
Moers, den 07.08.2015 
 
Sparkasse am Niederrhein 
Der Vorstand 

 
  

A U F G E B O T eines Sparkassenbuches 
 
Für das von der Sparkasse am Niederrhein ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3150307530 ist das Aufgebot beantragt wor-
den. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen drei Monaten nach der Veröffentlichung in den Amtsblät-
tern der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, sowie des Kreises Wesel seine Rechte unter Vorlage des Sparkassen-
buches bei uns anzumelden, da das Sparkassenbuch anderenfalls nach Ablauf der Frist für kraftlos erklärt wird.  
 
Moers, den 29.07.2015 
 
Sparkasse am Niederrhein  
Der Vorstand 
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